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Fresque d'Ernest Biéler intitulée «Sagesse, Paix, Concorde,
Abondance» ornant la salle des journaux du Palais de Justice
de Mon-Repos du Tribunal fédéral à Lausanne. Ces vertus
sont représentées par une farandole de nymphes; celles-ci sont
de nature à inspirer non seulement les juges fédéraux mais
également les auteurs d'œuvres artistiques et littéraires.
Ernest Biéler (1863-1948) illustra notamment des romans de
Zola et de Daudet. Il remporta en 1894 le concours pour la déco-
ration de la cage d'escalier du Tribunal fédéral de Montbenon;
ce projet lui fut ensuite retiré en 1897. La Commission fédérale
des beaux-arts lui confia ensuite la réalisation de cette fresque

pour le consoler de l'affront subi précédemment. Il réalisa celle-ci
de 1926 à 1928.

Zitat aus «Le rouge et le gris. A propos des décorations artistiques du Tri-
bunal fédéral» de Stéphanie Bédat, p. 82, paru dans: «Alphonse Laverriè-
re, 1872-1954, parcours dans les archives d'un architecte» publié sous la
direction de Pierre Frey in: «Les archives de la construction moderne».

Über Schutz und Öffnung,
Balance und Spagat

Marianne Tschäppät
Generalsekretärin BBS

ibliotheken zwischen
Urheber- und Nutzerseite - ein Balance-

akt», war der Titel einer Informationsver-
anstaltung, die der BBS im November 2001

durchgeführt hat. Die grosse Teilnehmer-
zahl hat deutlich gezeigt, wie brisant das

Thema Urheberrecht für Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare ist.

Warum braucht die Schweiz ein neues

Urheberrechtsgesetz, und was wird es brin-
gen? Was werden die Bibliotheken den Ur-
hebern in Zukunft zahlen? Wie werden die

Interessen der Bibliotheken - und damit

diejenigen ihrer Kundschaft - gewahrt? Auf
diese Fragen wird im Dossier dieses Heftes

(ab S. 5) eingegangen.

In einem I+D-Dienst führt der Balance-

akt zwischen Urheber- und Nutzerseite des

öftern zum Spagat. Dass geistiges Eigentum
des Schutzes bedarf, wird in unsern Kreisen

sicher nicht bestritten. Ebenso unbestritten
ist aber der Auftrag, den freien Zugang zur
Information zu gewährleisten. Sind diese

beiden Pole überhaupt vereinbar? Und wie

steht es mit dem geistigen Eigentum, das

elektronisch publiziert wird?

Der Zugang zum gerade wegen seiner

Offenheit viel gerühmten weltweiten Netz

wird mehr und mehr durch digitale Kon-
trollen erschwert.

Lawrence Lessing, Rechtsprofessor an

der Stanford Law School in Kalifornien und
international anerkannter Kenner der Ge-

setze des Cyberspace, hat dazu eine klare

Meinung (siehe SonntagsZeitung vom
9.12.2001): Er erachtet das Urheberrecht
als kulturelle Bedrohung und ärgert sich

über die digitalen Zugangskontrollen. Er

äussert die Befürchtung, dass Software-

Produzenten und Programmierer in zu-
nehmendem Masse darüber entscheiden,
welche Inhalte frei zugänglich sein sollen,
und fordert deshalb die Öffentlichkeit auf
zu verlangen, dass das Internet offen und
frei bleibt. «Es braucht Urheberpflichten
statt Urheberrechte. Wer ein Werk veröf-
fentlicht, hätte die Pflicht, es zugänglich zu
machen», lautet eine seiner Kernaussagen.

Dass kommerzielle Anbieter mit ausge-

klügelten Systemen die Zugriffsrechte be-

schränken, beschreibt auch AZz'ce KeZZer in
ihrem Artikel «E-Books: Überblick und ein

neues Angebot der ETH-Bibliothek»
(S. 12). Die ETH-Bibliothek setzt aber

trotzdem auf dieses neue Medium, das vor
allem von Studierenden sehr geschätzt
wird.

Um das Thema E-Publishing wird in
Zukunft wohl keine Bibliothek herum-
kommen. Der BBS widmet den elektroni-
sehen Publikationen deshalb eine Weiter-

bildungstagung, die von Mitarbeitenden
der LTH-BiWzofLeL organisiert und durch-

geführt wir. (S. 14).

Der Arbeitsalltag in I+D-Diensten wird
nicht nur von rechtlichen Fragen und neu-
en Technologien beeinflusst; er hat sich in
den letzten Jahren generell sehr stark ver-
ändert. Dem hat auch die Ausbildung
Rechnung zu tragen. Im Interview macht
der neue I+D-Studienleiter /ose/ LZergef

klar, wie die LacZz/zoc/zsc/uzZe C/mr auf diese

Herausforderung reagiert (S. 15).

Wie breit das von Arhzdo abgedeckte

Spektrum ist, wird in diesem Heft be-

sonders deutlich: Es bietet Raum für künfti-
ge Entwicklungen, befasst sich aber auch

mit Kulturgütern aus vergangenen Zeiten,
wie derArtikel über das neue Lagerungssys-

tem für Pergamenturkunden mit Siegel

(S. 20) beweist.

Ob sich wohl unsere Nachfahren der-

einst auch so liebevoll um unsere Erzeug-
nisse kümmern werden?
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